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Heiko Wasner
Scho rnstei nfegermeister

Heideweg I
21272 Egestorf-Döhle

Tel.: 041 75-8088650 Mobil 0177 -2683684
wasner. h@web.de www.wasner-schofi $einfeger-de

Heiko \ hsner, Heideweg 8, 21272 Egestorf-Döhle

Herrn und Frau
Thomas und Birgit Koesling
Auf dem Horn 7
2 1 220 Seevetal-Ramelsloh

Datum der Arbeitsausführung : 06.05.2024

[l Überpüfung nach § 1 KÜO.

f Wedertrolungsmessung nactr § 1 Absatz 2 KÜO

fl Erstmessung nadl § 14lrbsatz21. BlmSchV

fl Uledekehrende Messung nach § lSAbsaE 3 l.BlmScfrV

f] Wederhotungsrnessung nach § l4Absatz 5 1. BlmSchV

[ \Afederholungsmessung nadr § 15 AbsaE 5 1 . BlmScirV

Ausfertigung für Eigentümer
Betreiber/Au'f stellungsort der Anlage;

1133.000 / F-01

Auf dem Horn 7
21 220 Seevetal-Ramelsloh

Gebäudeteil: EFH, Aufstellraum, Keller

Bescheinigung
.:

über das Ergebnis der Überprüfung und Messung an einer Feuerstätte für flüssige Brennstoffe..gemäß der
Verordnung über die Kehrung und Uberprüfung von Anlagen (Kehr- und Uberprüfungsordnung - KUO) vom 16.
Juni 2009 (BGBI L S- 1292), nach Rechtsverordnungen nach § 1 Absatz 1 Satz 3 SchfHwG oder der Ersten
Verordnung zur Durchführung des Bundes - lmmissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere
Feuerungsanlagen - 1. Blmschv vom 26. Januar 201 0, BGBI. l. S. 38)

Wärmetauscher: Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung
Buderus, G 115 28 RE, 1996

Leistungsbereich lleistung bei der Messung Nennleistung
28 kW

Brenner: Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung
Buderus, BRE 1,1995

Leistungsbereich /Leistung bei der Messung
1,2 kglhmit Gebläse Heizöl EL

Brennerart Brennstoff

Art derAnlage
Heizung mit BW

Feuerstättenart
Heizkessel

ÜberprüfungsergebnisgemäßKüO(y'=inOrdnung,X=mangelhaft,-=nichtzutreffend)
VerbrennungslufU Lüft ung t Brenner/Heizgasweg { Verbindungsstück {
Feuerstätte: Abgasabzug: !
- Befestigung/Abstände { - in Brennerhöhe ! Oz - Gehalt im Abgas 3,3 Yo

- äußerer Zustand { - an anderer Stelle { unverdünnter CO-Gehalt 6 ppm

Oz - Differenz im Ringspalt -o/

Lufttemperatur im Ringspalt

Druckdifferenz im Ringspalt -Pa

f| Folgende Mängel wurden festgestellt:

I Es wurden keine Mängel festgestellt

I Oie fUangel stellen z. Zt. noctr keine unmittelbare @fahr dar; eine Überprüfung durdr einen Fachbetrieb wird empfohlen.

f] Oie fUangel sind aus Sicherheitsgründen bis zum zu beseitigen.

f Aufgrund derfestgestellten Mängel ist eine zusätzlidre Überprufung der Feuerungsanlage erforderlich.

nummer(n) MR4V00310504Nt20224

07.05.2024 gez. Heiko Wasner
Unterschrift des SchornsteinfegersDatum

Falls Mängel festgestellt worden sind, die innerhalb einer Frist zu
beseitigen sind, oder das Messergebnis nicht der Verordnung
entspricht, geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Mängel

*Sämtliche Rechtsvorschriften dieser Bescheinigung beziehen sich auf die jeweils geltende Fassung
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Heiko Wasner
Schorn steinfegermeister

Heideweg I
21272 Egestorf-Döhle

Tel.: 041 75-8088650 Mobil 0177 -2683684
wasner. h@web.de www.wasner-schornsteinfeger.de

Heiko \ hsner, Heideweq 8, 2'1272 Eqestorf-Döhle

Herrn und Frau
Thomas und Birgit Koesling
Auf dem Horn 7
21 220 Seevetal-Ramelsloh

Datum der Arbeitsausführung: 06.05.2024

f, ÜOerprufung nacfr § 14Abs. 1 1. BlmScfr\f

f Überprufung nach § 14Abs.21. BlmScfrV

[l Überprtifung nactr § 15Abs. 2 1. BlmSdrV

f Vllederholungsüberprüfung nacfr § 14Abs.51. BlmS$V

Bt Beratung nach § 4Abs. I 1. BlmScfrV

Ausfertigung für Eigentümer
Betreiber/Aufstellungsort der Anlage:

1133.000 / F-02

Auf dem Horn 7
21 220 Seevetal-Ramelsloh

Nutzungseinheit:
Aufstellort:

EFH
EFH, Wohnzimmer, Erdgeschoss

Bescheinigung
über das Ergebnis der Überprüfung und Beratung für eine Feuerungsanlage für {este Brennstoffe gemäß
der Ersten Verordnung zur Durchführung des Bundes-lmmissionsschutzgesetzes (Verordnung über
kleine und miftlere Feuerungsanlagen - 1. BlmSchV vom 26. Januar 2010, BGBI. l. S. 38)

Feuerstätte: Hersteller, Typ, Herstell-Nr

offener Kamin, ohne Typenschild

Datum auf dem Typenschild

1979

Datum / Jahr der Errichtung Leistungsbereich / Nennwärmeleistung

Feuerstättenbauart nach Anlage 4

Offener Kamin

Beschickungsart

handbeschickt

Art derAnlage

Einzelofen

Eingesetzte Brennstoffe naeh § 3 Absatz 1 (Nr.)

4 (Scheitholz)

[] Positive Prüfbescheinigung liegt vor (§ 4Abs. 3 oderAbs. 5 Nr: 2)

pl Offener Kamin, zugelassen nur für gelegentlichen Betrieb (§ 4 Abs. 4), oder historisdre Feuerstätte (§ 26 Abs. 3 Nr: 5)

f Einricfrtung zur Reduzierung der Staubemissionen vorhanden § aAbs. 5)

f Messung durcfr eine Sdromsteinfegerin oder Scfromsteinfeger positiv (§ a Abs 5 Nr. 1)

Ordnungsgemäßer technischer Zustand der Feuerungsanlage (§ 4 Abs. 1) M.r, f ttein

Feuerungsanlagen nach Herstellerangaben für verwendeie Brennstoffe (§ 4 Abs. 1) geeignet: M.t" f Nein

Ausreichende Höhe und Firstnähe der Schornsteinmündung (§ 19 Abs. 1 Satz 1 bis 4, Abs. 2 Satz 1 Nr. 1): Ii" f t'tein

Abstand zu Lüftungsöffnungen, Fenstern und Türen ausreichend (§ 19 Abs. 1 Satz 5, Abs. 2 Satz 1 Nr. 2): I.tu f Nein

[t Das Ergebnis entspricfrt der\brordnung.

I Oas Ergebnis entspn:cht nicht der\Ercdnung, \,eil

f] Die Mangel sind zu beseitigen.

Danach ist bis zum eine Wiederholungsprüfung erforderlich
Geben Sie mir bitte Nachricht, sobald diese erfolgen kann (§ 14 Abs. 5).

Beratung wurde in folgenden Punkten durchgeführt
(§ 4 Abs. 8, für handbeschickte Feuerungsanlagen):

I feuctrbgehatt im Brcnnsbfi wurde gencssen

(§ 3 Abs. 3):

I Sachgeredrte Bedienung der Feuerungsanlage Mittelwert 14 %

[l Ordnungsgemäße Lagerung des Brennstoffes
Sofern der Feuchtegehalt 25 o/o oder mehr beträgt, ist der Brennstoff
vor der Verwendung nachzutrocknen.[t Besonderheiten beim Umgang mit festen Brennstoffen

Bemerkungen

Messgeräte-ldentifi kationsnummer(n) TT9059011 901Nt20224

07.05.2024 gez. Heiko Wasner
Datum Unterschrift des Schornsteinfegers

Falls Mängel festgestellt worden sind, die innerhalb einer Frist zu
beseitigen sind, oder das Messergebnis nicht der Verordnung
entspricht, geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Mängel
beseitigt sind bzw. die Wiederholungsüberprüfung erfolgen kann.

*Sämtliche Rechtsvorschriften dieser Bescheinigung beziehen sich auf die jeweils geltende Fassung der 1 . BlmSchV



Heiko Wasner
bevoll. Bezi rksschornsteinfeger
Heideweg I
21272 Egestorf-Döhle

Tel.: 041 75-8088650 Mobil 0177 -2683684

Heiko \ hsner, Heideweg 8, 21272 Eqestorf-Döhle

Herrn und Frau
Thomas und Birgit Koesling
Aufdem Horn 7
21 220 SeevetaLRamelsloh

Datum der Arbeitsausführung: 06.05.24

Ausfertigung für Eigentümer

Aufstellort der Anlage(n):
1133.000

Auf dem Horn 7
21 220 Seevetal-Ramelsloh

Bescheinigung

Über das Ergebnis der Feuerstilttenschau
nach § 14 Abs. 1 des Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes (SchfHwG) vom 26. November 2008 (BGBI.
1..5. 2242), in der jeweils aktuellen Fassung und § 3 Abs. 3 der Verordnung über die Kehrung und
Überprüfung von Anlagen (Kehr- und Überprüfungsordnung - KÜO) vom 16. Juni 2009, zuletzt geändert
durch Artikel 1 der Verordnung vom 26. Oktober 2021 (BGBI. I S. 4740) und nach
Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 1. November 2020

Anzahl An folgenden Anlagen und Einrichtungen wurde eine Sichtprüfung durchgeführt:

2 Senkrechte Teile derAbgasanlagen (Abgasleitung, Schornstein)

2 Waagerechte Teile der Abgasanlagen (Verbindungsstück)

2 Feuerstätten oder ähnliche Anlagen

2 Ve rbren n u n gsluftversorg u ngen

0
Dunstabzugshaube, sofern diese zur
Uberprüfung bei der Feuerstättenschau

Abgasabführung von Verbrennungsgasen erforderlich sind und daher eine
besonders voJgeschrieben ist.

Überprüfungsergebnis :

[l Es wurden keine sicfrtbaren Mängel zum ZeitpunK der überprufung festgestellt.

fl Folgende Mängel wurden festgestellt:

! Die Mangel stellen zä. nodr keine unmittelbare Gefahrdar; eine Überprtifung durctr einen Facfrbetrieb wird empfohlen.

f] Die Mängel sind aus Sicherheitsgrunden bis zum zu beseitigen.

f Aufgrund derfestgestellten Mängel ist eine zusätzlidle Überprüfung der Feuerungsanlage erforderlich.

Bemerkungen

07.05.2024 gez. Heiko Wasner
Datum Unterschrift des bevoll. Bezirksschornsteinfegers

Falls Mängel festgestellt worden sind, die innerhalb einer Frist zu
beseitigen sind, geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Mängel
beseitigt sind. Sollte diese Mitteilung unterbleiben, bin ich verpflichtet,
eine Durchschrift dieser Bescheinigung an die zuständige
VeMaltungsbehörde weiterzuleiten (§ 5 Abs. 1 des
Schornsteinfeoer-Handwerksoesetzes - SchfHwc).

*Sämtliche Rechtsvorschriften dieser Bescheinigung beziehen sich auf die jeweils geltende Fassung



Heiko Wasner
bevoll. Bez i rksschornsteinfeger
Heideweg 8
21272 Egestorf-Döhle

Tel. : 04 1 75-8088650 Mobil 0177 -2683684

Heiko Wasner, Heideweq 8, 21272 Egestorf-Döhle

Herrn und Frau
Thomas und Birgit Koesling
Auf dem Horn 7
21 220 Seev etal-Ramelsloh

LNr/ KNr: 1133.000
Lage: EFH, Keller
Anlagennummer: F-01

Name

Straße
Auf dem Horn 7

Ort
21 220 Seevetal-Ramelsloh

Gebäudetyp

IEinJZvr,eifamilienhaus,eigentümerbeuohnt fMehrfamllienhaus'

flVoltstanOgvermietetesEin-lÄrr,eifamilienhaus f Sonstses@bäude:

Art der Anlage: Bestandsanlage

I Bw-Kessel [t NT-.ltessel f]Standardheid<essel f NahJFemheizung f Wärmepumpe

Nennwärmeleistung in kw:28 Errichtungsjahr: 1996 Brennstoff: Heizöl EL

Hinweise auf Verpflichtungen nach § 97 Abs. { und 4 Gebäudeenergiegesetz (GEG) für den
Eigentümer gemäß § 97 Abs. 3 Gebäudeenergiegesetz (GEG)
lm Gebäude / ln der Wohnung / ln den Räumen wie oben bezeichnet sind heizungstechnische Anlagen oder Anlagenteile
vorhanden, ftir die die folgenden Verpflichtungen nach dem Gebäudeenergiegesetz be§tehen oder noch zu erfüllen sind:'

M Die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes sind eingehalten.

tr Die vorgefundenen Mängel sind bis zum zu beheben

Bitte benachriehtigen §ie mich schriftlich, naehdem die Mängel behoben worden sind. Werden die Verpflichtungen
nicht innerhalb der festgesetzten Frist erfüllt, bin ich gemäß § 97 Abs. 3 GEG verpflichtet, hierüber dii zuetändIge
Behörde zu unterrichten.

46.05.2024 gez. Heiko Wasner

f Die Außerbetriebnahme von Heizkesseln, die mit flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen beschickt werden (ausgenomrnen
Niedertemperatur- und Brennwertkeqqe!) [§ 97 Abs. 1 Nr. 1 GEG] und

tr die vor dem 1. Januar 1991 eingebaut oder aufgestellt wurden, sofort [§ 72 Abs. 1 GEG]

T die ab dem 1. Januar 1

Aufstellung [§ !2 Abs.2l
991 eingebaut oder aufgestellt worden sind, nach Ablauf von 30 ren nach Einbau oder

T \Me vor, jedoch bei am 1. Februar 2002 vom Elgentümer bewohnten 1- und 2-Familienhäusern innerhalb von 2
Jahren nach Eigentümel!ryechsel [§ 73 Abs. 1 cEG]

T Die Frist zur Pflichterfüllung
1. Februar 2002 {§ 73 Abs 2 GEGI.

beträgt 2 Jahre ab dem ersten Eigentumsübergang nach dem

Die Dämmung von bisher ungedämmten, zugänglichen Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungefl tn nicht beheizten
Räumen [§ 97 Abs. 1 Nr. 2 und § 71 Abs. 1 i.V. mitAntage 8 GEG].

T vor, am 1. Februar 2002 vom Eigentümer häusern innerhalb von 2
Jahren nach 73 Abs. 1

Die zut beträgt 2 Jahre dem ersten nach dem
1 2002 73 Abs. 2

u Es ist ein mit Heizöl beschickter Heizkessel entgegen § 72 Abs. 4 und 5 GEG eingebaut t§ 97 nOs. t tlr. S C,eO1

DieAusstattungvonZentralheizungenmitRegelanlagen(zentraleselbsttätigwirkenderinricht@
Abschaltung der Wärmezufuhr sowie zur Ein- und Ausschaltung elektrischer Antriebe in Abhängigkeit von

l. derAußentemperatur odereiner anderen geeigneten Führungsgröße und
2. derZeit

bis zum 30. September 2021 [§ 97 Abs. 4, § 61 Abs. 2 GEGI.
Erläuterung;

Datum, Bevollmächtigte(r) Bezirksschornsteinfeger/in

T

I



bevoll. Bezirksschomsteinfeger als beliehene(r) Unternehmer(in)i
Heiko Vlhsner
Heideweg I
21272 Egestorf-Döhle

Tel.: 041 75-8088650 Mobil 01 77-2683684
wasner.h@web. de www.wasner-schornsteinfeger.de

Heiko Wasner, Heidryeg 8, 21272 Egestorf-Döhle

Herrn und Frau
Thomas und Birgit Koesling
Auf dem Horn 7
21 220 Seevetal-Ramelsloh

Feuerstättenbescheid
Sehr geehrte Damen und Herren, a

1. hiermit setze ich fest, dass Sie an den nachfolgend aufgeführten Anlagen das fachgerechte
Ausführen der dort genannten Schornsteinfegerarbeiten innerhalb des hierfür angegebenen
Zeitraums zu veranlassen und durchführen zu lassen haben:

Zeiträume ohne Jahresangabe bedeuten iche Ausführung.

2. Der Erlass des Feuerstättenbescheides ist gebührenpflichtig.

Beqrtrndunq:

Zu 1.:
Die Festsetzungen in diesem Feuer§ättenbescheid beruhen
auf § 1 4a des Schornsteinfegerhandwerksgesetzes (SchfFtwG)z

Bei der von mir durchgeführten Feuerstättenschau wurde festgestellt, dass in der oben genannten (o.g.)
Liegenschafi die oben näher bezeichneten Anlagen betrieben werden. Diese Anlagen sind..nach der Verordnung
über die Kehrung und Überprüfung von Anlagän (Kehr- und Überprüfungsordnüng - KüO, Niedersächsischä

I = Träger öffentlicher Venrvaltung gemäß § 8 Schornsteinfeger-Handwerksgesetz vom 26.11"2008
(SchfHwG - BGBI. I S. 2242), zul. geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 17. Juli 2017
(Bundesgesetzblatt [BGBI.]Teil I S. 2495) und damit "Behörde" nach § 1 Abs. 4 Niedersächsisches
Venrualtungsverfahrensgese2 vom A312.1976 (NVwVfG - Niedersächsisches Gesetz- und
Verordnungsblatt [Nds.GVBl.] 1976, S. 311).
z vom 26. November 2008 (SchfHwG - BGBI. I 5.2242) in der jeweils aktuellen Fassung.

Bezirksnummer:
Datum:
Feuerstättenbescheid Nr. :

Objektnummer:

Harburg Xl
07.05.2024

1133.000-4-1
1133.000

Liegenschaft

Auf dem Horn 7
21 220 Seevetal-Ramelsloh

Verweis auf Anlage)
L Zeitraum 2.Zeitraum 3. Zeitraum

1 Abgasleitung des Öl-Heizkessels
(EFH, Aufstellraum Keller)

01.04. bis
30.06."

2 Schornstein des offenen Kamins
(EFH, Wohnzimmer
Erdgeschoss)

01.04. bis
30.06.

1x jährlich
Reinigung gem.
KUO Anlage 1,
Nr. 1.7

J Abgaswege des Öl-Heizkessels
(EFH, Aufstellraum Keller)

01.04. bis
30.06.*

1.x jährlich
Uberprüfung gem.
KÜO Anlage 1,
Nr.2.6

4 Öl-Heizkessel (EFH, Aufstellraum
Keller)

0'1.04. bis
30.06. 2025

01.04. bis
30.06.2027

alle zwei Jahre
Messung gem.
BlmSchV § 15
Abs.3

1

Konkretisieren der festgesetzten Arbeiten (l nhaltsbestim m ungen) :

Feuerstättenbescheid Nr. 1133.000 - 4 - 1 vom 07.05.2024

Nr.

I i

I t.x;annicn
I Uberprüfung gem
IKUO Anlage 1,

lltr. z.o

I I

I

t_

I

1



I

Überprüfungsverordnung - NÜVO;a un6 nach der Ersten Verordnung zur Durchführung des Bundes-
lmmissionsschutzgesetzes §erordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen - t.BImSchV,
Niedersächsische Überprüfungsverordnung - NÜVO;s zu kehren, zu überprüfen und I oter zu überwachen.
Aufgrund dessen ist das Ausführen lassen der o.g. Schornsteinfegerarbeiten erforderlich, wie sie sich im
Einzelnen konkret aus den Vorgaben der zu den o.g. Nummern und Anlagen jeweils genannten Rechtsgrundlagen
ergeben.

Nach § 1 Abs. 1 SchfHwG sind Sie als Eigentümer dazu verpflichtet, die festgesetzten Arbeiten durch einen
gemäß § 2 Abs. 1 und 2 SchfHwG hierfür in Betracht kommenden Schornsteinfegerbetrieb fristgerecht / innerhalb
der vorgegebenen Zeiträume ausführen zu lassen.

Dieser Bescheid ersetzt alle vorherigen Bescheide mit sofortiger \Mrkung.

Der Zeitraum / die Zeiträume, innerhalb dessen / derer die auszuführenden Arbeiten von lhnen zu veranlassen
und durchzufi,ihren zu lassen sind, beruhen ausschließlich auf sachgerechten EnArägungen und sind
verhältnismäßig. lhnen liegen die Erfahrungswerte des §chornsteinfegerhandwerks für die Erforderlichkeit des
Durchführens der festgesetzten Maßnahmen nach meinen Ermittlungen aufgrund den o.g. Vorschriften in einem
hierfür angemessenen Zeitrahmen zugrunde.

Hinweise auf die Rechtslaqe: {

r Das fristgerechte Burchführen. der o.g. Arbeiten ist mir von lhnen, nach § 4 Schfl-lwG jeweils über ein
Formblatt (s. Anlage 2 der KÜO), das lhnen von dem/der die Arbeiten ausftihrenden Schornsteinfeger/-in
wahrheitsgemäß und vollständig ausgeftillt zu übergeben oder in lhrem Auftrag direkt an mich zu übermitteln
ist, innerhalb von 14 lggen nach dem leEten Tag des jeweils festgesetzten Zeitraums nachzuweisen.
Verantwortlich flir das Übermitteln der Formbtätter an mich bleiben in ledem Falle Sie. Der Nachweis ist
erbracht, wenn mir das Formblatt zugegangen ist.
Dieser Bescheid gilt bis zur nächsten Feuerstättenschau. Sollten sich vorher schon Anderungen ergeben,
wird er durch einen neuen Bescheid ersetzt.
Nach § 1 Abs.2 SchfHwG sind mir Anderungen an kehr- und überprüfungspflichtigen Anlagen, der Einbau
neuer Anlagen und die lnbetriebnahme stillgelegter Anlagen unverzüglich mitzuteilen. Unvezüglich heißt,
ohne ein schuldhaftes Verzögern lhrerseits - was wiederum bedeutet, dass Sie im Regelfall sofort die
lnitiative ergreifen müssen, um mir Veränderungen, z.B. im Heizverhalten, anzuzeigen, damit die Betriebs-
und Brandsicherheit auch künftig gewährleistet ist. Mitzuteilen isl hiernach auch das dauerhafte Stilllegen
einer kehr- und überprüfungspflichtigen Anlage.

a

Zu2.:
Die Gebührenrechnung hat lhre Grundlage in § 20 SchfHwG. Hiernach werden zur Deckung
Verwaltungsaufwands für das Erlassen dieses Bescheides Kosten (Gebühren und Auslagen)
öffentliche Last des Grundstilcks von lhnen zu tragen sind.

des
erhoben, die als

Rechts behelfsbeleh ru nq

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Venpaltungsgericht
Lüneburg, Adolph-Kolping-Straße 16, 2'1337 Lüneburg erhoben werden.
Die Klage ist zu richten gegen:
bevoll. Bezirksschornsteinfeger Heiko \Ä/asner, Heideweg 8, Döhle, 21272 Egesirart

Hinweise zur VUirkunq des Klageerhebens und zum vorläufigen Rechtsschutz:

e Das Klageerheben hat nach § 14a Abs. 5 SchfHwG keine aufschiebende Wirkung; d.h.,auch wenn Sie
klagen, müssen Sie den Festsetzungen dieses dennoch Folge leisten.

a Die Anordnung der aufschiebenden Wrkung kann gemäß § 80 Abs. 5 der Verwaltungsgerichtsordnung
(VwGO;o bei dem o.g. Verwaltungsgericht beantragt

Mit freundlichen Grüßen

kt,
07.05.2424

Datum Unterschrift

+ vom 16. Juni 2009 (BGBI. I S. 1292), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 16. Oktober 2023
(BGBI. 20231Nr. 280)
s vom 26. Januar 2010 (BGBI. I S. 38), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 13. öktober 2021
(BGBI. I S. 4676) geändert worden ist
a vom 't9. März 1991 (BGBI. I S. 686), die zuletzt durchArtikel 4 des Gesetzes vom 15. August 2019 (BGBI.
I S. 1294) geändert worden ist

2Feuerstättenbescheid Nr. 1133.000 - 4 - 1 vom 07.05.2024


